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Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 
 

COS-BV-100/2005 
 
 

17.02.2005 
Bürgermeisterin 

Finanzen 

Betreff: 

Jahresrechnung 2003 Stadt Coswig (Anhalt) 

Mitglieder Abstimmungsergebnis Beratungsfolge 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

10.03.2005 Hauptausschuss 

14.04.2005 Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) 

      

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) bestätigt die Jahresrechnung 2003 und erteilt 
der Bürgermeisterin der Stadt Coswig (Anhalt) die Entlastung für das Haushaltsjahr 
2003. 
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Beschlussbegründung: 
 
Entsprechend § 108 (3) GO LSA bestätigt der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) die 
Jahresrechnung 2003 und entscheidet zugleich über die Entlastung der 
Bürgermeisterin der Stadt Coswig (Anhalt). 
Im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Anhalt-Zerbst über 
die Prüfung der Jahresrechnung 2003 wird die Empfehlung zur Entlastung der 
Bürgermeisterin der Stadt Coswig (Anhalt) gegeben.  
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2003 Stadt Coswig (Anhalt) 

 

 

 


